
Auszug aus der Abwassersatzung der Stadt Bretten 
 

§ 15 
Genehmigungen 

 
(1) Der schriftlichen Genehmigung der Stadt bedürfen: 

 
a) die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, deren Anschluss sowie 

deren Änderung. 
b) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Änderung der Benut-

zung. 
 
Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Genehmigung widerruf-
lich oder befristet ausgesprochen. 

 
(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z.B. über  

bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich. 
 
(3) Aus dem Antrag müssen auch Art, Zusammensetzung und Menge der an- 

fallenden Abwässer, die vorgesehene Behandlung der Abwässer und die Be- 
messung der Anlagen ersichtlich sein. 
 
Außerdem sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 
 

♦ Lageplan im Maßstab 1 : 500 mit Einzeichnung sämtlicher auf dem Grund-
stück bestehender Gebäude, der Straße, der Schmutz- und Regenwasseran-
schlussleitungen, der vor dem Grundstück liegenden Straßenkanäle und der 
etwa vorhandenen weiteren Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben, 
usw.; 

 

♦ Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen anzu-
schließenden Gebäude im Maßstab 1 : 100, mit Einzeichnung der anzu-
schließenden Entwässerungsteile, der Dachableitung und aller Entwässe-
rungsleitungen unter Angabe des Materials, der lichten Weite und der Ab-
sperrschieber oder Rückstauverschlüsse. 

 

♦ Systemschnitte (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallrohre, der Di-
mensionen und der Gefälleverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässe-
rungsanlage und des Straßenkanals, bezogen auf Normalnull). 

 
Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Straßenkanals, Lage 
der Anschlussstelle und Höhenfestpunkte) sind bei der Stadt einzuholen. Dort sind auch 
Formulare für die Entwässerungsanträge erhältlich. 
 
(4) Für die Entwässerungsgenehmigung wird folgende Gebühr erhoben: 
 

a) bei einem Neubau   0,5 v.T. der Baukosten des Gebäudes 
 
b) die Mindestgebühr beträgt  50,00 € 

-bei Nachtragsgenehmigungen 
 wird die Mindestgebühr erhoben-  

  
c) bei Nichtausführung eines Projekts 50,00 € 

¼ der Gebühren nach a) 
jedoch mindestens 


